
Dritte Satzung zur Änderung der 
Benutzungsordnung 

für die 
städtischen Bäder der Stadt Neustadt (Hessen) 

(Badeordnung) vom 14.4.2008 
 

Auf Grund der §§ 5, 19, 20 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl I S. 218) hat die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Neustadt (Hessen) in Ihrer Sitzung am 16. Dezember 2013 nachstehende 
Dritte Satzung zur Änderung der  Benutzungsordnung für die städtischen Bäder der Stadt 
Neustadt (Hessen) (Badeordnung) vom 14.4.2008 erlassen: 

 
§ 1 Eintrittspreise 

 
Die Anlage 1 – Eintrittspreise Freibad/Hallenbad – erhält folgende Ergänzung: 
 
Einzelkarten Freibad bzw. Hallenbad 
 
Kinder bis 5 Jahre    
  frei 
 
Kinder 6-13 Jahren    
         1,80 Euro 
 
Jugendliche von 14-17 Jahren, Schüler,  2,30 Euro 
Studenten (jew. Ausweis), Schwerbehinderte 
(ab 50 % G.d.B., Ausweis), Begleitperson  
von Schwerbehinderten (ab 50 % G.d.B.), 
Bezieher von ALG II (Nachweis) 
 
Erwachsene ab 18 Jahren  3,30 Euro 
 
Gruppen ab 10 Personen mit Übungsleitern außer  2,30 Euro 
Schulschwimmen pro Person      
    
 
Zehnerkarten Freibad bzw. Hallenbad 
 
Kinder bis 5 Jahren    
  frei 
 
Kinder 6-13 Jahren  15,00 Euro 
 
Jugendliche von 14-17 Jahren, Schüler,  18,00 Euro 
Studenten (jew. Ausweis), Schwerbehinderte 
(ab 50 % G.dB., Ausweis), Begleitperson 
von Schwerbehinderten (ab 50 % G.d.B.), 
Bezieher von ALG II (Nachweis) 
 
Erwachsene ab 18 Jahren  26,00 Euro 



 
 
Saisonkarten Freibad bzw. Hallenbad 
 
Kinder bis 5 Jahren frei 
 
Kinder von 6-13 Jahren    
 35,00 Euro 
 
Jugendliche von 14-17 Jahren, Schüler, 40,00 Euro 
Studenten (jew. Ausweis), Schwerbehinderte 
(ab 50 % G.d.B., Ausweis), Begleitperson 
von Schwerbehinderten (ab 50 % G.d.B.), 
Bezieher von ALG II (Nachweis) 
 
Erwachsene ab 18 Jahren    
 65,00 Euro 
 
 
Saisonkarte Familie                                       145,00 Euro 
(Eltern und deren minderjährige Kinder) 
 
Jahreskarte 
 
  6-13 Jahre                                                     60,00 Euro  
 
14-17 Jahre                                                     70,00 Euro  
 
Erwachsene                                                    120,00 Euro 
 
Familie                                                        245,00 Euro 
(Eltern und deren minderjährige Kinder) 

 
§ 2 Ermächtigung 

 
Der Magistrat wird ermächtigt, eine neu gefasste Anlage 1 zu veröffentlichen. 

 
§ 3 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 1.1.2014 in Kraft. 
 
Neustadt (Hessen), 17. Dezember 2013 
 
 STADT NEUSTADT (HESSEN) 

Der Magistrat 
 
 
 

 Thomas Groll 
Bürgermeister 

 


